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Antrag 
 
der Abgeordneten Mag. Beate Meinl-Reisinger‚ MES, Dr. Nikolaus Scherak‚ MA, 
Kolleginnen und Kollegen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Finanzie-
rung politischer Parteien (Parteiengesetz 2012 – PartG) geändert wird 
 
Der Nationalrat wolle beschließen: 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Finanzierung politischer 
Parteien (Parteiengesetz 2012 – PartG) geändert wird 
 
Der Nationalrat hat beschlossen: 
Das Bundesgesetz über die Finanzierung politischer Parteien (Parteiengesetz 
2012 - PartG), BGBl. I Nr. 56/2012, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 55/2019, wird wie folgt geändert: 
§ 10 lautet: 
"(1) Der von einer politischen Partei zu erstellende Rechenschaftsbericht (§ 5) und 
der Bericht über die Wahlwerbungsausgaben (§ 5 Abs. 3) unterliegen auch der Kon-
trolle des Rechnungshofes. Diese umfasst auch die rechtzeitige Übermittelung des 
Rechenschaftsberichts innerhalb der in § 5 Abs. 7 bzw. § 5 Abs. 3 genannten Frist. 
(2) Der Rechnungshof hat die Richtigkeit und Vollständigkeit des Rechenschaftsbe-
richts samt Anlagen und dessen Übereinstimmung mit diesem Bundesgesetz zu prü-
fen. Bei Ausübung seiner Kontrolle hat der Rechnungshof festzustellen, ob die Geba-
rung diesem Bundesgesetz entspricht. Keinesfalls darf er sich auf die bloß ziffern-
mäßige Nachprüfung beschränken. 
(3) In Ausübung und zum Zwecke der ihm obliegenden Kontrolle verkehrt der Rech-
nungshof mit den politischen Parteien, Teilorganisationen und nahestehenden Orga-
nisationen der Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit besitzen, Personenkomitees 
und den Beteiligungsunternehmen (§ 5 Abs. 6) unmittelbar. 
(4) Er ist befugt: 
1. von diesen in Abs. 3 genannten Organisationen jederzeit schriftlich oder im kurzen 
Wege alle ihm erforderlich erscheinenden Auskünfte zu verlangen; 
2. die Einsendung von Rechnungsbüchern, -belegen und sonstigen Behelfen (wie 
Geschäftsstücke, Verträge, Korrespondenzen) zu verlangen; 
3. durch seine Organe an Ort und Stelle in die mit der Gebarung im Zusammenhang 
stehenden Rechnungsbücher, -belege und sonstigen Behelfe Einsicht zu nehmen. 
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(5) Die im Abs. 3 genannten Organisationen haben die Anfragen des Rechnungsho-
fes ohne Verzug vollinhaltlich und unmittelbar zu beantworten, alle abverlangten 
Auskünfte zu erteilen und jedem Verlangen zu entsprechen, das der Rechnungshof 
zum Zwecke der Durchführung der Kontrolle im einzelnen Falle stellt. 
(6) Wenn der Rechnungshof feststellt, dass der Rechenschaftsbericht diesem Bun-
desgesetz entspricht, ist der Rechenschaftsbericht samt Spenden-, Sponsoring- und 
Inseratenlisten und der Liste der Beteiligungsunternehmen gemäß Abs. 6 und der 
Umfang der von diesen Unternehmen im Berichtsjahr abgeschlossenen Rechtsge-
schäften mit Einrichtungen, die der Rechnungshofkontrolle unterliegen, gesondert 
nach einzelnen Parteien und Unternehmen, auf der Website des Rechnungshofes 
und der Website der politischen Partei zu veröffentlichen. 
(7) Wurden im Rechenschaftsbericht unrichtige oder unvollständige Angaben ge-
macht, ist eine Geldbuße je nach Schwere des Vergehens zu verhängen und zwar 
im Falle eines Verstoßes gegen § 5 Abs. 4 oder Abs. 5 oder § 7 in der Höhe von bis 
zu 30 000 Euro, bei Verstößen gegen § 5 Abs. 6 in der Höhe von bis zu 
100.000 Euro. Resultiert der Verstoß gegen § 5 Abs. 6 oder gegen § 7 aus einer un-
richtigen oder unvollständigen Auskunft oder Angabe einer nahestehenden Organi-
sation oder Gliederung der Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, so ist die-
se zur Stellungnahme im Sinne des Abs. 4 aufzufordern. Konnten die unrichtigen 
oder unvollständigen Angaben nicht durch die nahestehende Organisation oder Glie-
derung der Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, beseitigt werden, so ist 
über die nahestehende Organisation oder die Gliederung der Partei, die eigene 
Rechtspersönlichkeit besitzt, eine Geldbuße bis zu 30 000 bzw. 100 000 Euro zu 
verhängen. 
(8) Die Abs. 1 bis Abs. 7 gelten sinngemäß auch für die Kontrolle des Berichts über 
die Wahlwerbungsausgaben (§ 5 Abs. 3). 
(9) Hat eine politische Partei Spenden unter Verstoß gegen § 6 Abs. 1a, 4, 5 oder 6 
angenommen, nicht ausgewiesen oder nicht gemeldet, ist über sie eine Geldbuße je 
nach Schwere des Vergehens bis zum Dreifachen des erlangten Betrages, mindes-
tens jedoch in der Höhe des erlangten Betrages, zu verhängen. Resultiert der Ver-
stoß aus einer unrichtigen oder unvollständigen Auskunft oder Angabe einer nahe-
stehenden Organisation oder Gliederung der Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit 
besitzt, so ist die Geldbuße über die nahestehende Organisation oder die Gliederung 
der Partei, die eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, zu verhängen. 
(10) Für den Fall der Überschreitung des in § 4 geregelten Höchstbetrags ist eine 
Geldbuße in der Höhe des Dreifachen des Überschreitungsbetrages zu verhängen." 

Begründung 
 
Volle Prüf- und Einsichtsrechte für den Rechnungshof 
Die Regelungen zum Parteiengesetz sind reformbedürftig, weil sie dem Rechnungs-
hof derzeit nur Aufgaben ohne echte Kontrollbefugnisse zuweisen. Der Rechnungs-
hof braucht daher echte Prüfrechte für die Finanzen der Parteien. Eine wirksame 
Kontrolle durch den Rechnungshof soll durch ein originäres Einsichtsrecht in die Bü-
cher und Belege der Parteien sichergestellt werden.  
 
In formeller Hinsicht wird verlangt, eine erste Lesung innerhalb von drei Monaten 
durchzuführen. Weiters wird vorgeschlagen, den Antrag dem Verfassungsaus-
schuss zuzuweisen.  
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